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Einzelalpen haben sich am besten bei den Waisern des Safientals erhalten. Sie 
können vom Heimbetrieb aus bewirtschaftet werden. Die Zahl der Alpgebäude ist 
allerdings gegenwärt ig doppelt so groß wie die Zahl der Bauernbetriebe im Tal. Wer 
für den Unterhalt seiner Gebäude in den letzten Jahren größere Anstrengungen 
unternommen hat, lehnt eine Zusammenlegung der Alpbetriebe heute ab. In einer 
Gemeinde hat allerdings ein großer Lawinenschaden 1954 zu einem gemeinsamen 
Sennereibetrieb geführt. Es wurde eine Seilbahn zum Dorf erstellt und dort eine 
neue Sennerei errichtet. Dank wesentlichen Beiträgen von Bund und Kanton sind 
in den letzten Jahren viele Wege gebaut worden, oft allzu breit und perfekt; denn 
Bund und Kanton leisten nur an die Erstellungskosten, nicht aber an den Unterhalt 
Beiträge. Trotzdem sind allein von den Kuhalpen gut ein Drittel noch nicht durch 
mit Jeeps befahrbare Wege erschlossen. 

Zürich. Hans H e r o l d . 

Adriano Cavanna, Nuovi problemi intorno alle fonti dell'Editto di 
Rotari. In: Studia et documenta historiae et iuris X X X I V . Rom 
1968. S. 269—361. 

A d r i a n o C a v a n n a legt den umfangreichsten Beitrag zu den Quellen des 
Edictus Rothari (ER) vor, der seit dem grundlegenden Werk von Nino Τ a massi a, 
„ L e fonti dell'Editto di Rotari 4 4 (1889), erschienen ist. Im Gegensatz zu dem um
fassenden Quellenvergleich Tamass ias beschäftigt den Verf. hauptsächl ich die 
Frage, ob die Redaktoren des E R auch das Edictum Theoderici (ET) und die Frag
menta Gaudenziana (FG) herangezogen haben. Diese Beschränkung ermöglicht es 
ihm, eine Untersuchung der in Betracht kommenden Vorschriften durchzuführen, 
die sich in ihrer Gründl ichkeit von der Mehrzahl ähnlicher Arbeiten deutlich abhebt. 

In einem sorgfältig gearbeiteten ersten Teil (S. 269—293) geht C a v a n n a auf die 
bisherigen Forschungsergebnisse zu dem Problem ein, aus welchen Quellen man bei 
Abfassung des E R mögl icherweise geschöpft hat. Wenn er in diesem Zusammenhang 
bemerkt: „ N e l l a storia del diritto altomedievale pochi problemi hanno potuto 
originare una tradizione di studi così viva e ininterrotta, e parimenti tener desto 
così a lungo l'interesse degli storici quanto la ricerca intorno alle fonti dell'Editto 
di Rotari 4 4 (S. 269), so ist ihm lebhaft zuzustimmen. Es gibt in der Tat für keine der 
in den Germanenreichen entstandenen Rechtsaufzeichnungen so zahlreiche Unter
suchungen über mögl iche Beziehungen zu anderen Rechtsquellen wie für den E R . 
Man hat zwischen diesem berühmten Gesetz der Langobarden v. J . 643 und fast 
allen übrigen germanischen Leges mannigfache Zusammenhänge zu sehen geglaubt. 
Ohne Übertreibung spricht der Verf. hier von, ,un intero mondo di legami e di rapporti, 
diretti e indiretti 4 4 (S. 271). Besonders zahlreich sind die Konkordanzen, die man 
hinsichtlich der Leges Visigothorum und der süddeutschen Leges, vor allem der 
Lex Baiuvariorum, aufzuzeigen versucht hat. Von einer einheitlichen Beurteilung 
der etwaigen Zusammenhänge ist die Forschung, wie Ca van η as Überblick deutlich 
erkennen läßt , noch weit entfernt. 
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Nach wie vor ist — um nur eine der wichtigen, von C a v a n n a angesprochenen 
Fragen zu nennen — umstritten, ob die Lex Baiuvariorum aus dem E R geschöpft 
hat oder umgekehrt oder ob vielleicht sogar an eine gemeinsame Vorlage zu denken 
ist (S. 275 f.). Nur der Einfluß der Leges Visigothorurn auf das Gesetzbuch König 
Rotharis — hierin ist dem Verfasser durchaus zuzustimmen (S. 273) — kann kaum 
geleugnet werden. Die Frage allerdings, welche der westgotischen Texte, etwa der 
Codex Euricianus oder die Antiqua Leovigilds oder gar beide, als Vorbild für den 
E R gedient haben, ist noch keineswegs zufriedenstellend beantwortet. 

Auch die Abhängigkei t des E R von römischen Quellen ist, wie C a v a n n a 
zeigt (S. 272f., 288), seit langem in der Diskussion, wobei man nicht nur die vor
justinianischen Texte (wie z. B. die durch die Lex Romana Visigothorurn überliefer
ten Kaiserkonstitutionen, Juristenschriften und Interpretationen), sondern auch 
das Corpus iuris Justinians, und zwar einschließl ich der Digesten, in die Erörterungen 
einbezieht. 

Bereits S a v i g η y 1), den der Verf. nicht erwähnt, hatte auf einige Kapitel der 
Leges Langobardorum hingewiesen, die nach seiner Ansicht eine Berührung mit dem 
römischen Recht verrieten. Gut ein halbes Jahrhundert später fand sich i n T a m a s s i a 
ein leidenschaftlicher Verfechter der These, daß das langobardische Recht weit
gehend von römischen und römisch beeinflußten westgotischen Quellen abhängig 
sei. Entgegen H . Brunner , der von dem E R als ,,Werk aus einem Gusse" und 
,,frei von dem kompilatorischen Charakter der meisten Volksrechte'4 sprach und 
dem E R gegenüber dem römischen Recht eine ,»weitgehende Selbständigkeit 4 4 zu
billigte2), stellte Τ am assi a mit Nachdruck fest: ,,Certo l'originalità dell'editto ne 
deve molto soffrire e con essa anche quella del carattere nazionale del diritto ger
manico, il quale di fronte alla straordinaria potenza del diritto romano non riuscì ad 
affermare la propria individual i tà spiccata448). Überall entdeckte T a m as si a, wenn 
auch entstellt, , , i lineamenti generali del diritto romano, sempre trionfante, sempre 
vivo anche sotto il duro giogo d'una durissima gente germanica444). 

Während die Mehrzahl der italienischen Forscher, wenn auch mit Einschränkun
gen, T a m assi a folgte, neigten die deutschen Rechtshistoriker mehr der Ansicht 
Brunners zu5). 

C a v a n n a nimmt in diesem Streit um die Bewertung der Eigenständigkeit des 
E R zurückhaltend Stellung. Er spricht von nicht zu unterschätzenden Argumenten 
Brunners (S. 270) und von glückl ichen Eingebungen Tamassias (S. 273), über 
dessen Werk er anerkennend bemerkt: , , . . . quali testi della collezione giustinianea 
ο del diritto romano pregiustinianeo siano stati di fatto presi a modello da Rotari e 
in quali luoghi, mostra ancor oggi, con sufficiente precisione e con grande abbon
danza di paralleli, l'opera del Τ ani assi a 4 4 (S. 288). Was die Bewertung der gesetz-

x) Gesch. d. Rom. Rechts im MA II, 2. Aufl., 1834, S. 219ff. 
2) D R G I, 1. Aufl., 1887, S. 369; fast gleichlautend die 2. Aufl. 1906, S. 531 f. 
3) Le fonti, S. 185. 
4) Ebd. , S. 183. 
5) Wer die Reihe der von C a v a n n a zitierten Autoren durchgeht, kann nicht 

übersehen, daß die Forschung zum E R , im Gegensatz zu dem lebhaften Interesse 
früherer Jahrzehnte, von Seiten der dt. Rechtshistoriker in den letzten Jahren wenig 
Förderung erfahren hat. 
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geberischen Leistung Rotharis anbelangt, so modifiziert C a v a n n a Tamassias 
Urteil allerdings nicht unwesentlich. Nach seiner Ansicht vermag nämlich auch die 
Tatsache einer massiven Benutzung fremder Quellen seitens des langobardischen 
Gesetzgebers nicht den Eindruck auszulöschen, daß es sich bei dem E R um ein Werk 
handelt, das „con accorto disegno e con cosciente l ibertà di intendimenti e di 
scelta" geschaffen worden ist (S. 280). Durch die Verwendung von Quellen, die den 
sozialen Gegebenheiten im Langobardenreich besser entsprochen hät ten als andere 
Texte, und durch häufige, bewußte Abänderungen stehe, wie der Verf. mit Nach
druck hervorhebt, das Gesetzbuch Rotharis weit über dem Niveau einer einfachen 
Kompilation ,,su modello" (S. 281)6). 

Zutreffend stellt der Verf. heraus, daß es aus dieser Sicht von erheblichem Inter
esse sei, zu erfahren, ob die Langobarden neben oder statt der justinianischen 
Kodifikation so weitgehend vulgarisierte Quellen wie das E T und die F G als Vor
lagen für ihre Gesetze benutzt haben (S. 288). 

Schon 1888 hatte übrigens C. N a n i — dies hätte hervorgehoben zu werden ver
dient —, angeregt durch H . Brunner 7 ) , aber E . L e v y weit vorgreifend, die Frage 
gestellt, ob nicht der Einfluß des römischen Vulgarrechts auf die langobardischen 
Gesetze stärker gewesen sein könnte als der der justinianischen Quellen8). 

Zusätzl iche Bedeutung kommt der Untersuchung Cavannas noch deshalb zu, 
weil die beiden von ihm zum Vergleich herangezogenen Quellen in den letzten Jah
ren Gegenstand eines ungewöhnl ich lebhaften Forschungsinteresses geworden sind. 
Dies gilt in besonderem Maße für das E T , das seit seiner Wiederentdeckung im 
16. Jh . unangefochten Theoderich d. Gr. zugeschrieben worden war, dessen Ur
heberschaft aber in den letzten Jahren bestritten worden ist. G. Vis m ara hat den 
Nachweis zu führen versucht, daß es unter Theoderich II. (453—466) im tolosani-
schen Westgotenreich entstanden sei. Inzwischen haben die neuen, aufsehener
regenden Thesen aber von verschiedenen Seiten Widerspruch erfahren9). Der Verf. 

6) Von der Literatur, die C a v a n n a nicht mehr berücksichtigen konnte, verdient 
der gleichzeitig erschienene Beitrag von B r u n o P a r a d i s i , ,,11 prologo e l'epilogo 
dell'Editto di Rotari", in: Studia et documenta historiae et iuris X X X I V , Rom 
1968 (S. 1—31), besondere Beachtung. Paradisi zeigt mannigfache Zusammenhänge 
zwischen dem E R und dem römischen Recht auf (S. 12ff.). Auch Prolog und Epilog 
sind nach seiner Ansicht ausschl ießl ich an römischen, besonders justinianischen 
Quellen orientiert (S. 3). Für Paradisi gibt es aber dennoch keinen Zweifel, daß der 
E R eine imponierende Masse von Vorschriften germanischer Herkunft aufweist, 
wenn auch , , i l diritto volgare si è sottilmente inserito nel corpo delle sue norme" 
(S. 18). Sehr aufschlußreich sind Paradisis Bemerkungen zum Prolog der Lex Baiuv. 
(S. 9ff.). Auf Grund der Aussagen von Prolog und Epilog des E R kommt er zu dem 
Ergebnis, daß zwei Abschnitte der langobardischen Gesetzgebung deutlich zu 
unterscheiden seien. Zunächst habe man das langobardische Gewohnheitsrecht auf
gezeichnet. Erst später habe man diese,,prima edizione dell'Editto" einer umfassen
den Revision unterzogen. Diese zweite, erneuerte, durch königl iche Vorschriften 
wesentlich erweiterte Fassung sei dann i . J . 643 in Kraft getreten (S. 25ff.). 

7) Zur Rechtsgesch. d. röm. u. germ. Urkunde, 1880, S. 113, 139. 
8) C. N a n i , Rezension zu P. D e l Giud ice , Le traccie di diritto romano nelle 

leggi longobarde, in: Rivista ital. per le scienze giuridiche 5, 1888, S. 270, bes. 
S. 274. 

9) Überblick bei H . Nehlsen , Rezension zu G. V i s m a r a , Edictum Theoderici, 
in: Z R G , G A , 86,1969, S. 246-260. 
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bezieht in dieser Kontroverse keine Stellung, rechnet aber durchaus berechtigt 
damit, daß für alle Parteien seine Ergebnisse von Interesse sein werden (S. 290f.). 

Was die FG betrifft, die ihr Entdecker A. G a u d e n z i für Teile des Codex Euri-
cianus hielt, während andere (F. Schupf er, N . Tamassia) in ihnen eine partielle 
Revision des E T sahen, schl ießt sich C a v a n n a zu Recht der nunmehr herrschenden 
Lehre an, die sie den Westgoten zuordnet (S. 285). 

Im einzelnen hält es C a v a n n a bei folgenden Vorschriften des E R einerseits und 
des E T bzw. der F G andererseits für lohnend, Untersuchungen über etwaige 
Übereinst immungen anzustellen: E R 6 — E T 107 (Aufruhr); E R 15 — E T 110 
(Grabraub) ; E R 146 — E T 97 (Brandstiftung) ; E R 151 — E T 137 (Bau auf fremdem 
Boden); E R 156, 219 — E T 65, F G 20 (Stellung der Kinder aus der Verbindung 
eines Freien mit einer Sklavin) ; E R 236ff. — E T 104 (Grenzfrevel) ; E R 272 — E T 70 
(Kirchenasyl für flüchtige Sklaven); E R 276 — E T 84 (Aufnahme flüchtiger Skla
ven); E R 280 — E T 15, 16 (Totschlag bei Abwehr von Gewalttaten); ER343 — 
E T 58 (Anzeigepflicht bei Zulauf fremder Tiere); E R 156,157 — F G 9 (Zuwendungen 
an filii naturales); E R 175 — F G 14 (Form bei Schenkung); E R 222 — F G 8 (Ver
bindung mit eigener Sklavin); E R 251 — F G 12 (Pfändung) . 

Während C a v a n n a selbst in E R 6,15,151,175 und 276 keine schwerwiegenden 
Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch das E T zu entdecken vermag, anderer
seits aber eine Berührung (ausgenommen E R 15, 175) nicht für gänzl ich ausge
schlossen hält , sind seiner Ansicht nach bei einer zweiten Gruppe von Vorschriften 
(ER 146, 236ff., 343) direkte Beziehungen zu den entsprechenden Bestimmungen 
des E T möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich („poss ibi l i , se non probabili", 
S. 360). Bei einer dritten Gruppe (ER 156, 219, 272, 280) ist nach C a v a n n a eine 
direkte Abhängigkeit in hohem Grade wahrscheinlich (,,un alto grado di certezza", 
S. 360). Unzweifelhaft sind für den Verfasser direkte Beziehungen bei E R 156 — 
F G 9, E R 219 — F G 20, E R 222 — F G 8 und E R 251 — F G 12 (S. 361). 

Obwohl C a v a n n a sorgfältig argumentiert und den in der Literatur immer wieder 
zu beobachtenden Fehler, stilistische Ähnl ichkei ten überzubewerten, bewußt ver
meidet (S. 292f.), müssen gegen seine Folgerungen Bedenken erhoben werden. Der 
Nachweis, daß die Redaktoren von Pavia mit einem hohen Grad von Wahrschein
lichkeit das E T herangezogen haben, ist dem Verf. in keinem Fall gelungen. Aber 
auch die Wendung , ,möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich" ist zu stark, und 
zwar nicht nur für die von C a v a n n a gebildete zweite Gruppe, sondern auch für 
die dritte Gruppe, ausgenommen vielleicht die Vorschriften E R 272 — E T 70, die 
noch am ehesten für eine direkte Berührung sprechen könnten. 

Was die unmittelbaren Beziehungen zwischen E R und F G anbelangt, so wird man 
sie für die behandelten Bestimmungen in keinem Fall mit C a v a n n a als unzweifel
haft ansehen dürfen und wohl auch nicht einmal als wahrscheinlich. 

Ein so weitgehender Widerspruch erforderte, um dem Verf. vollauf gerecht zu 
werden, eine umfangreichere Begründung, als sie hier gegeben werden kann. Es 
soll aber wenigstens der Versuch gemacht werden, zu der Mehrzahl derjenigen Vor
schriften des E R Stellung zu nehmen, deren direkte Abhängigkei t von entsprechen
den Bestimmungen des E T bzw. der F G C a v a n n a positiv beurteilt hat. 

Unter den Parallelen der zweiten Gruppe mißt der Verf. wohl dem folgenden Paar 
das größte Gewicht bei: 
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E R 146. Si quis casam aliénant asio 
animo (quod est volontarie) incenderti, 
in treblum restituai ea (quod est sibi 
tenia). Sub exlimatione pretii cum 
omnem intrinsecus, quidquid intus 
crematus fuerit, que vicini bone fidei 
homines adpraetiaverint, restauretur. 
Den Wert des verbrannten Mobiliars 
hat der Geschädigte im Streitfall zu 
beschwören. 

E T 97. Qui casam, domum, aut. villam 
alienam inimicitiar um causaincenderit : 
si servus, colonus, ancilla, originarius 
fuerit, incendio concremetur: si inge-
nuus hoc fecerit, restituât quicquid 
dispendii accident per illud, quod com-
movit, incendium, aedificiumque reno-
vet, et aestimationem insuper consump-
tarum rerum pro poena talis facti 
cogatur exsolvere; 
Zahlungsunfähige werden nach er
folgter Züchtigung verbannt. 

In beiden Quellen folgen Vorschriften über kasuelle Inbrandsetzung. Obwohl 
C a v a n n a auch Divergenzen sieht, glaubt er dennoch, ,,solidi punti di contatto'' 
nachweisen zu können (S. 299). Zu diesen zählt er das Erfordernis dolosen Handelns, 
die nachfolgende Erwähnung der unabsichtlichen Brandstiftung, die Ersatz
leistung auf Grund vorangegangener Schätzung, die Unterscheidung des Hauses von 
den mitverbrannten beweglichen Sachen, d,ie Verpflichtung zur restauratio in E R 146 
und zur renovatio aedificii in E T 97. Diese Gemeinsamkeiten sind indessen zu allge
mein, um die Vermutung einer direkten Abhängigkei t begründen zu können. Es 
ist zwar richtig, wenn der Verf. bemerkt, daß das asto animo des langobardischen 
Textes dem inimicitiarum causa des E T entspreche, aber dieses Tatbestandsmerkmal 
der bösen Absicht begegnet nicht nur in römischen Quellen (PS. 5, 20, 2 ; D. 48, 8, 
1 pr.; 48, 19, 28, 12; C J . 9, 1, 11), sondern auch in germanischen Rechtsaufzeich
nungen (LSax. 38; LBai . 10, 1 und 1, 6; LSal. 65b). Das gleiche gilt für die beson
dere Erwähnung des Inventars (vgl. z. B . LVis . 8, 2,1 ; LFris . 7,1). Die Behandlung 
der unabsichtlichen Brandstiftung im Zusammenhang mit der absichtlichen Tat ist, 
wie z. B. PS. 5, 20, 4, LRom.Burg. 18, 4 und LVis . 8, 2, 3 zeigen, ebenfalls keine 
Besonderheit, die dem E R und dem E T vorbehalten ist. Was die Schadensschätzung 
durch die Nachbarn in E R 146 anbelangt, so steht diese dem et pro damno satisfaciat, 
sicut ab his, qui inspexerint, fuerit estimatum der Antiqua Leovigilds (LVis. 8, 2, 2) 
wesentlich näher als dem farblosen aestimationem . . . exsolvere des E T . 

Besondere Beachtung verdient die in E T 97 ausdrücklich erwähnte Wieder-
herstellungspflicht. Hier weicht das E T zwar deutlich vom Prinzip der Geld-
kondemnation des klassischen römischen Rechts ab, zeigt aber gegenüber den 
anderen vulgarisierten römischen Quellen, denen nach dem Zusammenbruch der 
Geldwirtschaft der Naturalersatz ebenfalls nicht fremd ist 1 0), keine Besonderheit. 
Selbst wenn man mit C a v a n n a (S. 300) aus dem restauretur in E R 146 eine dem 
renovare von E T 97 entsprechende Pflicht des Brandstifters herauslesen würde, 
was sich aber kaum aus dem Wortlaut ergibt, l ieße dies allenfalls den Schluß zu, 
daß die Langobarden hier der vulgarrechtlichen Praxis, die zudem auch germa.nischen 
Wirtschaftsvorsteilungen entsprach, gefolgt wären. Die Verdreifachung der Er
satzleistung bei Brandstiftung hat der E R übrigens nur mit der Lex Thuringorum 
(41) gemeinsam. 

1 0) Vgl. F . Wieacker , Vulgarismus und Klassizismus i. Recht d. Spätant ike , 
S. 35. 
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Auch bei den Vorschriften über den Grenzfrevel (ER 236ff.) ist die Übereinstim
mung mit E T 104 zu wenig speziell, um mit dem Verf. (S. 306ff.) vermuten zu 
dürfen, daß hier neben anderen Quellen auch das E T herangezogen worden ist. Nach 
E R 236ff. muß ein freier Grenzfrevler mit 80 solidi (zur Hälfte an den König und 
zur Hälfte an denjenigen, dessen Grenze verletzt worden ist) büßen. Ein Sklave hat 
sein Leben verwirkt, es sei denn, daß er mit 40 solidi ausgelöst wird. Gemäß E T 104 
sind Sklaven oder Kolonen, gle ichgült ig , ob sie die Tat mit oder ohne Befehl ihres 
Herrn begangen haben, hinzurichten, während der befehlende Herr ein Drittel 
seines Vermögens an den Fiskus verliert. C a v a n n a hätte hier bei seinen Folgerun
gen aus der dem E R und E T gemeinsamen strengen Betrafung des Täters (S. 310) 
auch eine entsprechende Vorschrift der Lex Romana Burgundionum (39, 1) berück
sichtigen müssen, wonach Grenzfrevlern, gleich welchen Standes, die Todesstrafe 
angedroht wird. Wie wir sehen, ist die Bekämpfung dieses Verbrechens mit beson
ders harten Straf en keine Besonderheit des E R und des E T , sondern dürfte vielmehr 
der römischen Strafpraxis entsprochen haben. In E R 236 und 238 gehen — 
auch dies hätte Erwähnung verdient — die 80 solidit die der freie Täter zu entrichten 
hat, auf den Gedanken zurück, daß er an sich sein Leben verwirkt hat und sich mit 
diesem Geldbetrag, der als Hals lösung für Freie ausdrücklich bezeugt ist (vgl. 
z. B . E R 32, 253), auslöst . Letztlich steht die langobardische S0-solidi-B\\Qe der 
Todesstrafe der Lex Romana Burgundionum sogar noch näher als der partiellen 
Vermögenskonfiskation in E T 104. Die einzige echte Besonderheit, die E T 104 
den römischen Quellen gegenüber aufweist, nämlich die ausdrückliche Gleichstellung 
von Unfreien, die sich dem Befehl ihres Herrn gebeugt haben, mit denen, die aus 
eigenem Antrieb gehandelt haben, findet sich im E R gerade nicht: bei Befehl büßt 
nur der Herr ( E R 238, 241). 

Was E R 343 und E T 58 betrifft, so besteht zwar eine gewisse Ähnlichkeit , die 
aber im Endergebnis die von C a v a n n a in Betracht gezogene Abhängigkeit (S. 341 ff.) 
nicht rechtfertigen kann. 

Nach E R 343 muß derjenige, der ein fremdes Pferd oder sonstiges Vieh bei einer 
Schadenstat betroffen und es daraufhin eingeschlossen hat, das Tier ad iudicem 
qui in loco ordinatus est führen oder aber den Vorfall ante ecclesia in convento usque 
quarta et quinta vicem durch Ausruf bekanntgeben. Meldet sich niemand, soll er es 
wie sein eigenes nutzen und betreuen. 

In E T 58 lesen wir, daß jemand, der ein umherirrendes Pferd oder Vieh mit sich 
fortgetrieben hat, als Dieb mit dem quadruplem büßt , es sei denn, er habe seinen 
Fund ab eo die quo invenerit, Septem diebus continuis in publicis ecleberrimisque locis 
aut ante praetorium iudicis ausgestellt. 

Der Verf. versäumt zwar nicht, auf die Verschiedenheit der Tatbestände, an die 
die Anzeigepflicht jeweils geknüpft ist, hinzuweisen, er übersieht aber, daß es sich 
bei den ,,unzweifelhaften Berührungspunkten" (S. 341) um eine Scheinabhängigkeit 
handelt und eine materielle Übernahme seitens der Langobarden sehr unwahr
scheinlich ist. Die Verklarungspflicht, die auch bei vorsichtiger Beurteilung als 
genuin germanisch angesehen werden muß (vgl. z. B. LRib. 75 (78)), dürfte den 
Langobarden seit alt er sher bekannt gewesen sein. Eine nur formelle Anlehnung an 
das E T behauptet in Anbetracht des verschiedenen Wortlauts der beiden Texte 
auch C a v a n n a nicht. E T 58 könnte ebenfalls auf germanischer Rechtsanschauung 
beruhen. Näher liegt aber wohl, daß das E T die italo-römische Praxis im 5. Jh. 
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wiedergibt11). In jedem Fall dürften wir es aber bei E R 343 — E T 58 mit einer 
Parallelentwicklung zu tun haben. 

Besonders umfangreiche Ausführungen hat der Verf. dem Verhältnis von E R 280 
zu E T 15,16 gewidmet (S. 320ff.). E R 280 richtet sich gegen rustici, die zusammen
gerottet jemandem den Weg verlegen oder einem Herrn das Vieh, das dieser aus 
dem Hause seines Unfreien wegtreiben wollte, wieder entreißen. Der Anführer hat 
sein Leben verwirkt, während die übrigen Beteiligten neben etwaigen Wundbußen 
usw. 12 solidi zu entrichten haben. Abschl ießend he ißt es: 

Et si aliquis ex ipsis rusticis occisus fuerit, non requiratur, quia ille, qui eum 
occisit, se defendendum et res suas vindicandum hoc egit. 

Nach Ansicht Cavannas ist gerade dieser Satz aus den beiden folgenden Vor
schriften des E T abgeleitet: 

E T 15. Qui percussorem ad se venientem ferro repulerit, non habetur homicida: 
quia defensor propriae salutis videtur in nullo peccasse. 
E T 16. Qui ad possessionem aliénant violentus advenerit cum multitudine con
gregata, si aut ipse aut aliquis ex eodem numero casu, dum repellitur violentia, 
occisus fuerit, is qui per necessilatem hoc fecit, a metu poenae liber habeatur. 

E T 15 stimmt inhaltlich so weitgehend mit den römischen Quellen überein, daß, 
selbst wenn man trotz erheblicher Bedenken12) mit dem Verf. davon ausginge, daß 
E R 280 hier durch fremdes Recht beeinf lußt ist, kein Anlaß bestände, ausgerechnet 
E T 15 als Quelle anzusehen. C a v a n n a stellt dies letztlich auch nicht in Abrede und 
geht daher primär von E T 16 aus, bei dessen Benutzung dann allerdings selbstver
ständl ich wäre, daß die Langobarden auch E T 15 gekannt hätten . Für E T 16 läßt 
sich unter den römischen Quellen zwar keine unmittelbareVorlage finden, das gleiche 
Prinzip begegnet aber in einer Konstitution Valentinians v. J . 391 und der dazu 
verfaßten Interpretation (Cod. Theod. 9, 14, 2 = LRom. Vis. 9, 11, 2), wonach die 
Tötung eines Wegelagerers oder eines nächt l ichen Plünderers gestatttet wird. Um 
die Abweichung des E T von den genannten römischen Quellen zu betonen, weist der 
Verf. darauf hin, daß in E T 16 wie in E R 280 für das Abwehrrecht nicht auf einen 
nächt l ichen Angriff abgestellt werde (S. 333). Dabei übergeht C a v a n n a , daß 
Konstitution und Interpretation gar nicht bei allen Alternativen eine nächtl iche 
Tat voraussetzen13). Vielleicht hätte auch Erwähnung verdient, daß jüngere Be
arbeitungen der Lex Romana Visigothorurn das Erfordernis der nächt l ichen Be-

") Auch L V i s . 8, 5, 6 - eine Vorschrift, die nach Ansicht des Verf. (S. 346) E R 
343 ebenfalls sehr nahe steht — dürfte auf einer entsprechenden provinzialrömischen 
Praxis beruhen. Den justinianischen Quellen ist die Fundanzeige, um einen Dieb
stahlsverdacht von vornherein abzuwenden, ebenfalls nicht fremd (D. 47, 2, 43, 8). 

1 2) Aus Liutpr. 20 ergibt sich entgegen C a v a n n a (S. 324ff.), der die dort als 
bußpfl ichtig erwähnte Tötung se defendendo zu weit auslegt (zutreffend dagegen 
H . Brunner , D R G II, 2. Aufl., S. 817), nicht, daß für die Langobarden ein Selbst
hilferecht wie in E R 280 eine Ausnahme darstellt (vgl. auch E R 33). Zu ,,Schein
parallelen" gerade bei Tötungsrechten vgl. F . Wieacker , a. a. O., S. 35. 

1 3) In der Interpretation ist die Ausdrucksweise nicht so klar. Vgl. auch C J . 3, 
27, 1. 

25 Zeit schritt für Rechtsgeschichte. L X X X V I I . Germ. Abt. 
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gehung ganz beiseite lassen14). Die Eigenständigkei t von E T IG sieht der Verf. in 
erster Linie darin, daß die Gewalttat nicht von einem einzelnen Wegelagerer, son
dern von einer multitudo congregata begangen wird und in diesem Fall nicht nur die 
Tötung des Anführers, sondern auch die seiner Gehilfen erlaubt ist. Auch E R 280 
differenziert bei dem Recht zur bußlosen Tötung der zusammengerotteten rustici 
nicht zwischen dem Anführer und den übrigen. Ob jedoch der langobardische 
Gesetzgeber für diese Gleichbehandlung einer Anleihe bei den Ostgoten bedurfte, ist 
äußerst zweifelhaft. Eine derartige Regelung ist im Grunde naheliegend, es würde 
eher überraschen, wenn Rothari ein Tötungsrecht nur gegenüber dem Anführer ge
währt hätte . Das Recht, jeden der Beteiligten bußlos zu töten, ist übrigens auch in 
anderen Quellen bezeugt15). Zur Klarstellung sei noch hervorgehoben, daß sich aus 
den — von C a v a n n a (S. 333f.) hier sehr eng interpretierten — Leges Visigothorum 
kein gegenteiliger Standpunkt des westgotischen Gesetzgebers herauslesen läßt. 
Wenn es in LVis. 8, 1, 13 heißt: Qui aliena pervasit, si in ipsa direptione percussus 
aut occisus fuerit, ille, qui percussit, nullam calumniam patiatur, so bedeutet dies 
keineswegs, daß bei einer Schar von pervasores nur der Anführer getötet werden 
darf. Das gleiche gilt für LVis . 6, 4, 2 (De presumtoribus et operibus presumtorum). 
Auch hier muß man davon ausgehen, daß alle Eindringlinge bußlos erschlagen 
werden dürfen. Die unterschiedliche Bestrafung dagegen von Anführer und anderen 
Teilnehmern liegt se lbstverständl ich auf einer anderen Ebene. 

Am schwächsten ist die Beweisführung des Verf. für die direkten Beziehungen 
zwischen E R 156, 219 und E T 65 bzw. F G 9, 20 (S. 303ff.). 

Nach E R 156 gehört ein von einem Freien mit einer fremden Sklavin gezeugter 
filius naturalis als servus dem Herrn der Mutter. Dasselbe gilt gemäß E R 219, wenn 
ein Aide eine Sklavin zur Frau nimmt. In E T 65 heißt es prägnant: 

Quoties se aticillae ingenuus aut originarius aut servus forte miscuerit, necesse 
est ut omnis matrem sequatur agnatio, id est, filii omnes ad dominum ancillae pertineanf. 

In beiden Quellen erhält das Kind nicht den Stand des höherbürtigen Erzeugers, 
sondern den der unfreien Mutter, deren Herrn es auch gehört. Da aber, wie C a 
vanna nicht hinreichend deutlich macht, andere Quellen die gleiche Lösung 
kennen16), l ieße sich ein direkter Zusammenhang von E R 156, 219 und E T 65 nur 
durch wesentlich speziellere Anhaltspunkte überzeugend begründen. Die Tatsache, 
daß E T 65 in kasuistischer Formulierung auch den originarius als Erzeuger der 
filii naturales aufführt und im E R — hier aber in einer Kette von Vorschriften 
über die Aldenehe (ER 216ff.) — auch die Rechtsstellung der Kinder aus der Ver
bindung eines Alden mit einer ancilla behandelt wird, ist von C a v a n n a überbe
wertet worden. Sie wäre selbst dann, wenn man aldii und originarti gleichsetzen 

1 4) Epit. Suppl. Lat. 215; LRom.Cur. ergänzt den Text durch diurnis. 
1 5) C J . 9, 13, 1; LVis . 3, 3, 6. 
1 6) LVis . 3, 2, 3 (letzter Satz); Formulae Senon. Nr. 42; nach LSal. 25, 3 und 

13, 9 verliert der freie Mann, der sich mit einer Sklavin verbindet, sogar selbst seine 
Freiheit. Für das römische Recht vgl. z. B. LRom.Vis. ex Cod. Greg. 6, 3: Partum 
ancillae matris sequi condilionem, nec statum in hac specie patris considerari, explorati 
iuris est. Für das Eigentum an dem Kind der Sklavin vgl. auch M. K ä s e r , Rom. 
P R I, S. 325. 
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würde, kein geeignetes Indiz für das Vorliegen einer direkten Beziehung zwischen 
E R 219 und E T 65. Angesichts der gleichen Interessenlage ist es nur folgerichtig, 
wenn der langobardische Gesetzgeber das in E R 156 beachtete Prinzip auch in 
E R 219 anwendet. 

Die weiteren Ausführungen des Verf. zu E R 156 vermögen ebenfalls nicht zu 
überzeugen. Die von einer ancilla geborenen filii naturales werden, wie E R 156 
ausdrücklich klarstellt, nur dann frei, wenn sie von ihrem freien Erzeuger dem Herrn 
der Mutter abgekauft und — dieses Erfordernis tritt zwingend hinzu — von ersterem 
rechtsförmlich freigelassen werden. Etwaige Zuwendungen sollen ihnen verbleiben. 
Nach Ansicht Cavannas beruht diese Regelung auf einer Anlehnung an F G 9 
(S. 348ff.) In dieser Vorschrift geht es um die Quote (ein Viertel bzw. ein Zwölftel), 
die ein Erblasser seinen filii naturales zuwenden darf. Sollen eine unfreie Konkubine 
und deren Kinder bedacht werden, sind sie zuvor freizulassen. Weshalb gerade 
F G 9 den Langobarden als Vorlage gedient haben muß, ist nicht einleuchtend. Die 
in E R 156 zentrale Frage, unter welchen Voraussetzungen der unfreie filius natu
ralis frei werden kann, wird in F G 9 nicht näher erörtert. Schon Tamass ia , dessen 
Hinweis dem Verf. an dieser Stelle sichtlich Mühe bereitet (S. 350), hatte für den 
Satz, daß es zur Begründung der Freiheit der filii naturales nicht ausreichte, wenn 
ihn sein Erzeuger dem Herrn abkaufte, auf CJ . 7, 16, 29: 

De ancilla maire natam et ab eo redemptam, in cuius fuit contubernio, si non 
manumittitur, in Servitute permanere non ambigitur 

hingewiesen17). Falls man überhaupt an eine römische Quelle zu denken hat, käme 
wohl noch eher LRom.Burg. 37, 3 in Betracht: 

Naturales sane, si ex ancilla nati fuerint et non manumitluntur a domino, inier 
hereditaria mancipi a, conputantur. 

Was schließlich den Satz: Nam si eum conparaverit et aliquid de res ei per legem 
thingaverit, habeat ipsas res (ER 156, 3) anbelangt, so hieße es, die Grenze zur Speku
lation überschreiten, wenn man hier annähme, die Langobarden hätten ihn aus 
F G 9 abgeleitet. Bemerkt sei noch, daß die Frage der Nachlaßquote , um die es in 
FG 9 geht, zwar auch im E R geregelt ist (ER 154), aber nicht nur mit anderen 
Quoten, sondern außerdem, in krassem Gegensatz zu F G 9, dahingehend, daß den 
filii naturales auch neben ehelichen Söhnen eine bestimmte Quote als gesetzl icher 
Erbteil gewährt wird. 

In engem Zusammenhang mit dem eben Erörterten steht das Verhältnis von 
E R 222 zu F G 8 (S. 353 ff.). Gemäß E R 222 wird jedem Freien gestattet, seine 
eigene Sklavin zur uxor légitima zu machen und mit ihr rechtmäßige Erben zu 
zeugen, allerdings nur unter der strikten Voraussetzung rechtsförmlicher Frei
lassung und Legitimierung jwr gairethinx (wohl durch Widemleistung)18). In F G 8 
geht es dagegen um den Sonderfall, daß einem Freien von einer rechtmäßigen Ehe
frau keine Kinder geboren sind, wohl aber filii naturales, sei es von einer Sklavin 
oder auch in absconse von einer Freien. Durch hoheitlichen Gnadenakt kann in 

1 7) Le fonti, S. 200. 
1 8) Vgl. F. Bever ie , Die Gesetze der Langobarden, S. 450. 

25* 



388 Literatur. 

diesem Fall der concubinatus zum matrimonium werden, wodurcli dann die filii 
naturales, falls es sich bei der vormaligen Konkubine um eine Sklavin handelte, frei 
sein sollen und ihren Erzeuger beerben können, ohne daß noch das Erfordernis einer 
Freilassung besonders erwähnt wird. 

Cavanna mißt mit zweierlei Maß, wenn er trotz der nicht zu übersehenden 
Unterschiede eine „größere und evidentere Verwandtschaft41 zwischen E R 222 und 
F G 8 annimmt (S. 354) als zwischen E R 222 und D. 40, 2, 20, 2 (Ulp. 2 off. cons.): 
Matrimonii causa manumittere si quis velit et is sit, qui non indigne huiusmodi 
condicionis uxorem sortiturus sit, erit ei concedendum. 

Ohne schon der Ansicht C. G. Mors, der es für vö l l ig klar hält , ,,che il testo 
rotariano è ricalcato sul frammento ulpianeo"10), zustimmen zu wollen, sei nur be
merkt, daß das Anliegen Rotharis, die Ehe eines Freien mit der eigenen freizu
lassenden Sklavin zu erlauben, in dem Ulpianfragment D. 40, 2, 20, 2 immer noch 
eine deutlichere Parallele hat als in F G 8, wo die Legitimierung der filii naturales, 
die übrigens in ähnlicher Weise auch in römischen Quellen vorkommt 2 0), im Vorder
grund steht. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß bei den Vorschriften des E R , die den Einfluß 
des römischen Rechts verraten, Cavannas Versuch, das E T und die F G als spezielle 
Vorlagen nachzuweisen, nicht geglückt ist. In den meisten dieser Fälle werden wir 
es bei der Aussage bewenden lassen müssen , daß die Langobarden dem römischen 
Recht — nicht selten in seiner vulgarisierten Form — gefolgt sind. Bei anderen 
Bestimmungen wiederum hätte C a v a n n a die Möglichkeit einer Parallelentwicklung 
stärker berücksichtigen müssen. Was C. N a n i i . J . 1888 P. De l Giudice gegenüber 
bemerkt hat, ist in ähnlicher Weise gegenüber C a v a n n a zu sagen: ,,Dubitiamo 
cioè se tutte le affinità che egli crede di scorgere fra i due diritti siano proprio tali, et 
se qualcuna che veramente esiste non sia dovuta, meglio che a diretta influenza del 
diritto romano sul longobardo, ad una naturale evoluzione di questo diritto 
stesso" (a. a. 0., S. 272). 

Die Tatsache aber, daß so hervorragende Kenner der langobardischen Rechts
quellen wie N a n i und Del G iud ice zu derart unterschiedlichen Ansichten über 
etwaige Konkordanzen kommen konnten, zeigt, wie schwierig es ist, gerade bei dem 
auf römischem Boden und in lateinischer Sprache verfaßten E R genaue Aussagen 
über Abhängigkeiten vom römischen Recht zu treffen. Wenn wir C a v a n n a bei 
den Einzelergebnissen widersprochen haben, soll damit der hohe Wert seiner Unter
suchung aber in keiner Weise in Frage gestellt werden. Cavannas Ausführungen, 
insbesondere die gründliche Palingenesie einzelner Vorschriften des E R , sind für die 
Erforschung des langobardischen Rechts ein erheblicher Gewinn. 

C a v a n n a hat eine weitere, umfassendere Untersuchung zu den Quellen des E R 
angekündigt . Wir dürfen ihr mit besonderem Interesse entgegensehen. 

Göttingen. H e r m a n n Ν eh Isen. 

l ö ) Il Digesto nell 'età preirneriana e la formazione della'Vulgata', in: Per il X I V 
centenario della Pandette e del codificazione giustinianea, Pavia 1934, S. 574. 

2 0) Nov. Just. 78, 1. 


